
Jugendschutzinformation  

zum Frühlingsball des RGE am 07.03.26 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler,  

liebe Eltern  

und liebe Besucherinnen und Besucher, 

 

aufgrund des geltenden Jugendschutzgesetzes ist der Eintritt beim Winterball 

altersbeschränkt. 

 

Jugendlichen unter 14 Jahren wird kein Einlass gewährt. 

 

Jugendlichen ab 14 bis einschließlich 15 Jahren wird unter folgenden 

Bedingungen Einlass gewährt: 

• Vorlage einer korrekt ausgefüllten Erziehungsbeauftragung („Muttizettel“)1 

• Ausweiskopie der Erziehungsberechtigten 

• Begleitung durch eine volljährige Person (Erziehungsbeauftragter) 

• Vorlage des Ausweises des Jugendlichen und des 

Erziehungsbeauftragten 

 

Jugendlichen ab 16 wird Einlass gewährt. 

 

Achtung:  

Ohne Vorlage des Ausweises wird kein Einlass gewährt! 

Ein Verlassen des Geländes ist während der Veranstaltung nicht gestattet. 

Wer raus geht, muss dort bleiben. Es gibt einen abgezäunten Außenbereich, wo 

ihr natürlich hin dürft. Rauchen ist gesetzlich erst ab 18 Jahren erlaubt. 

  

 
1 Wichtig: Eine erwachsene Person kann maximal 4 Jugendliche beaufsichtigen, z.B. 

die beiden eigenen Kinder und 2 Feund:innen! 

 


